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TTEEIILL  AA  EEIINNLLEEIITTUUNNGG  

11  AAUUFFGGAABBEENNSSTTEELLLLUUNNGG  

In der āOberstadtô der Stadt Westerburg sind nach übereinstimmender Auffassung der Stadt, der Ver-
waltung und der Einwohner größere städtebauliche und architektonische Defizite fest zu stellen, so 
dass der Stadtteil, der auch den historischen Stadtkern der Stadt Westerburg darstellt, in der Funkti-
onserfüllung hinter seinen Potenzialen und den örtlichen Entwicklungsvorstellungen zurückbleibt. Die 
daraus resultierende Notwendigkeit gezielter Struktur- und / oder Sanierungsmaßnahmen wurden in 
vorlaufenden Gesprächen und Ortsterminen festgestellt und auch seitens der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD) Koblenz bestätigt. 

Daher wird die Durchführung einer Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 Baugesetz-
buch (BauGB) angestrebt, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich 
verbessert oder umgestaltet werden soll, wobei die einheitliche Vorbereitung und zügige Durchfüh-
rung im öffentlichen Interesse liegen muss. Voraussetzung für die Durchführung von Sanierungsmaß-
nahmen ist das Vorliegen städtebaulicher Missstände in dem betreffenden Gebiet. Zur Ermittlung 
bzw. Präzisierung der städtebaulichen Missstände und zur Abgrenzung des Sanierungsgebiets wur-
den in der āOberstadt Westerburgsô Vorbereitende Untersuchungen nach § 141  BauGB durchgeführt. 

Der Bereich āOberstadt Westerburgó wurde mit Schreiben des Herrn Staatsministers Bruch vom 
12.10.2009 in das neue Bund-Länder-Programm āHistorische Stadtbereicheó (Stªdtebaulicher Denk-
malschutz) aufgenommen. Dieses Programm zielt  

Á auf die Sicherung und Erhaltung von historischen Stadtkernen mit denkmalwerter Bausubstanz auf 
breiter Grundlage und  

Á auf die Erhaltung und Umgestaltung von Straßen- und Platzräumen von geschichtlicher, künstleri-
scher oder städtebaulicher Bedeutung,  

Á die Erhaltung und Wiederherstellung des historischen Stadtbildes und Stadtgrundrisses  

Á sowie die bauliche Ergänzung von geschichtlich bedeutsamen Ensembles (Ausnahmefälle) ab.  

11..11  VVEERRFFAAHHRREENN  DDEERR  VVOORRBBEERREEIITTEENNDDEENN  UUNNTTEERRSSUUCCHHUUNNGGEENN  

Das Baugesetzbuch behandelt in den Paragraphen §§ 136 ï 164 das relevante besondere Städte-
baurecht. Nach dem BauGB versteht man unter städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Maßnah-
men, durch die ein Gebiet wesentlich verbessert und umgestaltet werden sollen, wenn nachgewiesen 
wird, dass entsprechende städtebauliche Missstände vorliegen.  

Diese liegen nach § 136 Abs. 2 und 3 BauGB vor, wenn: 

Á das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder seiner sonstigen Beschaffenheit nicht nach 
den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (...)entspricht  

Á oder das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner La-
ge und Funktion obliegen (§ 136 Abs. 2 BauGB). 

Die Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen ist Voraussetzung für die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets (Sanierungssatzung § 142 BauGB) und für die Förderung der städtebaulichen 
Gesamtmaßnahme.  
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Aufgaben der Vorbereitenden Untersuchungen sind daher: 

Á der Nachweis über städtebauliche Missstände im Gebiet (§ 136 Abs. 2 und 3 BauGB), 

Á die Begründung, dass die Sanierungsmaßnahme im öffentlichen Interesse liegt und erforderlich ist 
(§ 136 Abs. 1 BauGB) und dass sie zügig durchgeführt werden kann (§ 142 Abs. 3 BauGB), 

Á ein Vorschlag zur Abgrenzung der Sanierungsgebiete, die förmlich festzulegen sind (§ 142 Abs. 1 
BauGB) und ï wenn nötig ï auch von Ersatz- und Einzugsgebieten (§ 142 Abs. 2 BauGB), 

Á ein Vorschlag, welches Sanierungsverfahren anzuwenden ist (§ 142 Abs. 4 BauGB). 

Der Beschluss zur Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen f¿r das Gebiet āOberstadt Wester-
burgô wurde in der Sitzung des Stadtrates am 06.11.2008 gefasst und am 27.12.2008 öffentlich be-
kannt gemacht. 

11..22  ZZIIEELLEE  DDEERR  SSTTAADDTTSSAANNIIEERRUUNNGG  //  VVOORRBBEERREEIITTEENNDDEENN  UUNNTTEERRSSUUCCHHUUNNGGEENN  

Nach dem Baugesetzbuch sind allgemeine Ziele einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme die 
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, die Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des 
Umweltschutzes sowie an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen. Vorhandene Ortsteile sollen 
erhalten, erneuert und fortentwickelt, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Denkmalschutzes, verbessert werden.  

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen sollen gebietsbezogene Grundlagen und Zielvorga-
ben für die städtebauliche Sanierung ermittelt werden. Es handelt sich dabei um die 

Á Definition der Defizite und Potenziale des Stadtteils, 

Á Entwicklung gebietsbezogener Zielvorstellungen, 

Á Erstellung von Grundkonzepten zur Behebung der Defizite und Erreichung der Zielvorgaben und 

Á Ableitung von Maßnahmenansätzen. 

Nach Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen ist vorab festzustellen, dass der generelle 
Schwerpunkt der Stadtsanierung in der Funktionsverbesserung des Stadtteils hinsichtlich seiner 
Funktion als Wohnquartier, der Bewahrung und Erneuerung des kulturellen Erbes, der Lösung der 
Probleme des Verkehrs und der technischen Infrastruktur sowie der Verbesserung der Aufenthalts-
qualität des öffentlichen Raumes liegen.  

11..33  AABBGGRREENNZZUUNNGG  DDEESS  UUNNTTEERRSSUUCCHHUUNNGGSSGGEEBBIIEETTEESS  

Das Untersuchungsgebiet āOberstadt Westerburgô umfasst den Großteil der Oberstadt Westerburgs, 
in der sich der mittelalterliche Charakter im verwinkelten und z.T. sehr engen Straßengrundriss sowie 
in der Schlossanlage und den Turmruinen der ehemaligen Befestigungsanlage zeigt. Hinzu kommt 
der nach dem Brand von 1829 entstandene Teil der Oberstadt, der von zwei parallel geradlinig verlau-
fenden Verkehrsachsen dominiert (Langgasse und Wilhelmstraße) wird, und sich von der Unterstadt 
bis auf den Schlossberg erstreckt. Teile der ehemaligen āVorstadtô im Bereich der Adolfstraße werden 
ebenfalls im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen betrachtet.  

Außen vor bleiben Gebiete bzw. Gebäude, die bereits im räumlichen Geltungsbereich der Sanie-
rungssatzung āGesamtmaÇnahme Stadtzentrum ï Westerburg ï Sanierung der Innenstadtó liegen.  

Die nachfolgende Karte das Untersuchungsgebiet dar. Der Untersuchungsraum weist eine Größe von 
rund 12,5 ha auf.  
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Abbildung 1: Abgrenzung des Gebietes zur Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen im Bereich āOberstadtó 
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22  UUNNTTEERRSSUUCCHHUUNNGGSSGGEEBBIIEETT  

22..11  LLAAGGEE  UUNNDD  AANNBBIINNDDUUNNGG  

Die Stadt Westerburg mit den Ortsteilen Gershasen, Wengenroth und Sainscheid liegt im Wester-
waldkreis im Osten von Rheinland-Pfalz, vier Kilometer von der Grenze zu Hessen entfernt und ist 
Sitz der gleichnamigen Verbandsgemeinde. Mit 5623 Einwohnern1

 in einem dünn besiedelten Gebiet 
übernimmt die Stadt die Funktion eines Mittelzentrums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Räumliche Lage von Westerburg; Quelle: Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation RL (2006) 

Die Autobahnen Köln - Frankfurt am Main (A 3), Dortmund - Gießen (A 45) sowie Montabaur - Trier 
(A48) liegen jeweils in rund 20 km Entfernung. Westerburg ist über die Oberwesterwaldbahn an das 
Schienennetz nach Limburg und Au (Sieg) angebunden. Zusätzlich weisen Montabaur und Limburg 
nach der Inbetriebnahme des ICE-Verkehrs auf der Neubaustrecke Köln-Frankfurt jeweils einen ICE-
Haltepunkt auf, wodurch insgesamt eine gute Anbindung im Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) gegeben ist. Keine verkehrsstrategische Bedeutung weist der Flugplatz Ailertchen auf.  

Eine steigende touristische Bedeutung erfährt Westerburg über die Anbindung an den Westerwald-
steig ï der östlich des Untersuchungsgebietes āOberstadtô innerhalb des Forstwaldes verläuft und 
dessen vierte Etappe in Westerburg endet. 

Naturräumlich ist Westerburg dem Hohen Westerwald zuzuordnen, der sich gegenüber dem Unteren 
Westerwald und dem Oberen Westerwald durch größere Höhen auszeichnet. Morphologisch stellt 
sich das geologisch alte Rumpfgebirge als welliges Hügelland dar, das zum großen Teil bewaldet ist. 
Der Westerwald ist Bestandteil des rechtsrheinischen Schiefergebirges. welches viele Spuren des 

                                                

1
 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bevölkerungsstand am 31.12.2008 für die Stadt Westerburg 
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Vulkanismus aufweist. So sind basaltische Magmen ausgetreten, die heute als Basaltkuppen und -
lagen in der Landschaft auftreten und z.B. auch im Bereich des Schlossbergs der āOberstadtô (Turmru-
ine) deutlich sichtbar werden.  

22..22  HHIISSTTOORRIISSCCHHEE  EENNTTWWIICCKKLLUUNNGG  DDEERR  SSTTAADDTT  WWEESSTTEERRBBUURRGG  

Die ältesten Zeugnisse menschlicher Siedlung stammen aus dem Ende der Bronze- und Beginn der 
Eisenzeit (ca. 700 v. Chr.). In einer Urkunde aus dem Jahr 1209 findet Westerburg erstmals schriftlich 
Erwähnung. In dieser Zeit erwarb Siegfried III. von Runkel - durch seine Heirat mit einer Gräfin aus 
dem Hause der Leininger - Westerburg und benannte sich demnach von Runkel und von Westerburg. 
Eine baugeschichtliche Untersuchung belegt, dass zu dieser Zeit bereits eine Burganlage existierte. 
Die ältesten Teile der Burg, Wohnturm und Wohngebäude stammen demnach aus den Jahren 1180 
bis 1200. 

Familienstreitigkeiten ab 1250 unter Siegfrieds Enkeln führten zur endgültigen Trennung der Herr-
schaft Westerburg von der Herrschaft Runkel, so dass im Jahr 1270 die Burg zum Hauptwohnsitz 
wurde. Zu dieser Zeit entsteht bereits eine Ansiedlung im Umfeld der Burg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 und Abbildung 4: Ost- und Nordfassade der Burg Westerburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 und Abbildung 6: West- und Südfassade der Burg Westerburg, 

Am 7. Juli 1292 wurde Westerburg durch König Adolf von Nassau zur Stadt erhoben und erhielt das 
Stadtrecht. Die Herren von Westerburg trugen in ihrem Titel den Zusatz ĂDes Heiligen Rºmischen 
Reiches Semperfreiñ, der nur denjenigen zustand, die Kºnig bzw. Kaiser direkt unterstanden. Im Jahr 
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1303 wurde ein Schöffengericht genehmigt, deren Mitglieder später das Amt des Bürgermeisters aus-
übten. 

Basierend auf den ersten Befestigungsanlagen bekam die Siedlung in den āOberfleckenó (āOberstadtó) 
vor 1400 einen geschlossenen Mauerring. Demgegenüber standen die nicht ummauerten Unterfle-
cken. In Urkunden werden 20 Burgmannenhäuser erwähnt, Wohnstätten ritterbürtiger Mitglieder des 
Adels, die die Burgmannschaft bildeten und die Burg zu bewachen und zu verteidigen hatten.  

Das heute noch erhaltene, denkmalgeschützte Burgmannenhaus ist ein jüngerer Bau (1607), der an 
der Stelle des Burgsitzes der Fole von Irmtraut errichtet wurde. Neben den Herren von Westerburg 
und Grafen von Leinigen-Westerburg hatte das niederadlige Geschlecht von Irmtraut ihren Sitz im 
Vasallenhaus in Westerburg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7 und Abbildung 8: Burgmannenhaus und Vasallenhaus 

Das Ansehen der Westerburger steigerte sich 1467 mit dem Zugewinn der Grafschaft Leinigen, der 
einen deutlichen Gebietszuwachs und den Grafentitel bedeutete. Auch auf Grund verheerender Brän-
de in der Stadt Westerburg wurde der Sitz in die Leininger Grafschaft verlegt. Ab 1557 war Wester-
burg wieder Sitz von Nebenlinien des sich wiederholt aufspaltenden Hauses der Leininger bzw. des 
Familienzweiges Leiningen-Westerburg.  

Die Westerburger mussten, da sie keine Nachfolger einsetzten, sondern Erbteilung vorzogen, in den 
folgenden Jahren Besitztümer verpfänden und verkaufen, um Schulden zu begleichen. Diese Entwick-
lung gipfelte 1758 darin, dass die kaiserliche Regierung in Wien die Verwaltung des Altleiniger Zwei-
ges einer Kommission übertrug. Damit einhergehend sank die Bedeutung der Stadt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9 und Abbildung 10: Alte Stadtkarte um 1760, Zeichnung von Archivar Koch  
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Mit den napoleonischen Kriegen Anfang des 19. Jahrhunderts verlor Westerburg seine Selbstständig-
keit und fiel 1806 an das Herzogtum Berg. 1816 wurde es dem Herzogtum Nassau zugeschlagen, 
welches wiederum 1866 an Preußen fiel. Am 2. September 1814 brannte der āUnterfleckenó und am 
22. Oktober 1819 der āOberfleckenó fast vollständig ab. Im Zuge der Aufräumarbeiten wurde der alte 
Wallgraben, der der mittelalterlichen westlichen Befestigungsmauer vorgelagert war, zugeschüttet und 
ist heute lediglich als leichte Verwerfung in der topografischen Karte zu erkennen. Zudem wurden 
neue Straßen (heutige Langstraße, Wilhelmstraße) trassiert, die nach dem Bebauungsplan der nas-
sauischen Regierung gradlinig geführt und rechtwinklig gekreuzt werden sollten. 

Prägend für die heutige āOberstadtô ist das Schloss Westerburg sowie die vorgelagerten Gebäude in 
der Graf-Konrad-Straße und die ebenfalls dort befindlichen Turmruinen der Befestigungsanlage. In 
der Nähe des Schlosses finden sich zudem das Burgmannenhaus und das Vasallenhaus. Neben die-
sen heute unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden lässt sich die baugeschichtliche Entwicklung 
der Oberstadt Westerburg an einigen Stellen noch vereinzelt nachvollziehen: So sind stellenweise der 
Verlauf der Stadtmauer bzw. des davor verlaufenden Wallgrabens und der Standort der Stadttore, 
nämlich der Gemündener Pforte und der Mittelpforte, durch Bodenvertiefungen ausmachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11 und Abbildung 12: Turmruine und Standortes des ehemaligen Stadttores an der Gemündener Pforte 

Zwei Sakralbauten zeigen die religiöse Vergangenheit der Oberstadt Westerburgs auf. Unterhalb des 
Schlosses befindet sich die evangelische Schlosskirche aus dem 16. Jahrhundert, die nach der Ein-
führung der Reformation gegründet wurde. Ihr Chorraum stammt noch von der Vorgängerkirche und 
wird ca. auf das Jahr 1300 datiert. Heute kaum mehr als solche zu erkennen und auch nicht mehr als 
solche genutzt, ist die ehemalige Synagoge der ehemaligen jüdischen Gemeinde Westerburgs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 13 und Abbildung 14: Schlosskirche und ehemalige Synagoge 
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22..33  ÜÜBBEERRGGEEOORRDDNNEETTEE  PPLLAANNUUNNGGEENN  

22..33..11  RRaauummoorrddnnuunngg  uunndd  LLaannddeessppllaannuunngg  

Die raumordnerischen Ziele für die Stadt Westerburg sind dem Landesentwicklungsprogramm LEP IV 
(Stand 2008) und dem Regionalen Raumordnungsplan (RROP) der Planungsregion Mittelrhein-
Westerwald (Stand 2006) zu entnehmen. 

Die Stadt Westerburg wird darin als Mittelzentrum im Grundnetz eingestuft. Zusammen mit der Stadt 
Hachenburg bildet sie einen Mittelbereich, der die Versorgungsfunktionen gemeinsam übernimmt 
(Mittelzentraler Verbund kooperierender Zentren). Zusätzlich werden der Stadt die besondere Funkti-
onen Gewerbe und Erholung zugesprochen. 

Für das Gebiet der Vorbereitenden Untersuchung ist zudem von Bedeutung, dass das Schloss als 
landschaftsbestimmende Gesamtanlage betrachtet wird und die Siedlungsfläche hauptsächlich der 
Wohnfunktion dient. 

22..33..22  FFllääcchheennnnuuttzzuunnggssppllaann  

Im derzeit geltenden Flächennutzungsplan werden überwiegende Teilbereiche der Oberstadt als ge-
mischte Bauflächen dargestellt, die jedoch aufgrund ihrer derzeitigen Nutzung eher der Gebietskate-
gorie āallgemeines Wohngebietô zuzuordnen wªre. Die Bereiche östlich der Langgasse, nördlich des 
Gemünder Tors und entlang der Adolfstraße werden als Wohnbauflächen dargestellt. Die Bereiche 
um das Schloss und die Schlosskirche sind Gemeinbedarfsflächen und die Waldflächen am Schloss-
berg als Flächen für den Wald eingetragen. 
 

 

Abbildung 15: Ausschnitt aus dem derzeit geltenden Flächennutzungsplan für die Verbandsgemeinde Westerburg 

22..33..33  BBeebbaauuuunnggsspplläännee  

Das Untersuchungsgebiet liegt zum großen Teil innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes ĂKernbereich A ñ aus dem Jahr 1991. Darin werden die Bereiche nördlich des 
Schlosses und die Gebäude der Adolfstraße bzw. Mittelpforte als Allgemeines Wohngebiet (WA) und 
das Schlossareal einschließlich des Vasallenhauses als Sonderbaufläche (SO) festgesetzt. Der Be-
bauungsplan bildet die städtebauliche Grundlage für die Durchführung von Baumaßnahmen. Im Zuge 
des Sanierungsverfahrens ist dieser an die Sanierungsziele anzupassen. 
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22..33..44  GGeessttaallttuunnggssssaattzzuunngg  

Für die Oberstadt Westerburg trat am 19.04.1988 eine Baugestaltungssatzung in Kraft, der als Leitp-
lan für Erhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen fungieren soll. Die Satzung gibt Informationen zur 
Fassadengestaltung und zur Erneuerung von Fenstern, Dacheindeckungen oder zur Wiederherstel-
lung ursprünglicher Bausubstanz. Es wird darauf verwiesen, dass sich alle baulichen Anlagen an dem 
historischen Charakter der Umgebung zu orientieren haben. Der Geltungsbereich der Gestaltungssat-
zung deckt er sich weitestgehend mit dem Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen; lediglich die 
Adolfstraße wird von der Satzung nicht erfasst. 

Für die Sanierung der Oberstadt insbesondere im Hinblick auf die Durchführung privater Modernisie-
rungsmaßnahmen ist das Vorhandensein einer Gestaltungssatzung hilfreich, da in dieser die wesent-
lichen Gestaltungsmerkmale für Gebäude und Freiflächen festgelegt sind.  

Die Gestaltungssatzung der Stadt Westerburg vom 19. April 1988 basiert auf der Landesbauordnung 
von 1985 und ist den aktuellen rechtlichen Begebenheiten anzupassen. Dies betrifft insbesondere die 
Rechtsgrundlage (Landesbauordnung in der Fassung vom Oktober 2009 *Gestaltungssatzungñ, evtl. 
Ä 172 BauGB *Erhaltungssatzungñ) als auch im Hinblick auf die gestalterischen Ziele, die im Zuge der 
Sanierungsmaßnahmen verfolgt werden. Die beabsichtigte Förderung privater Investitions- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen auf der Grundlage einer mit dem Land abgestimmten Richtlinie lässt eine 
eindeutige Abgleichung der Förderprojekte mit den Zielen der Sanierung und darauf basierend den 
(detaillierten) Gestaltungsvorstellungen bezüglich baulicher Vorhaben erforderlich werden. 

22..33..55  DDeennkkmmaallsscchhuuttzz  

Am 06.02.1991 wurde der Bereich um das Schloss Westerburg von der Kreisverwaltung des Wester-
waldkreises als untere Denkmalschutzbehörde als Denkmalzone unter Schutz gestellt. Neben dem 
eigentlichen Schloss beinhaltet die Zone das Vasallenhaus, die beiden Turmruinen und die Häuser 
Nr. 5 und 6 der Graf-Konradstraße.  

In dem nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler der Generaldirektion Kulturelles Erbe - 
Rheinland Pfalz heißt es hierzu: 

Schloss Westerburg, Schloss, Schlossberg, Schlossheck, Graf-Konrad-Straße 5, 6,  
Kirchgasse 36 (Denkmalzone) 

Burg der Vögte von Gemünden zu Beginn des 13. Jh. errichtet, Um- und Erweiterungsbauten im 15. 
und 18. Jh. (drei- bis viergeschossige hufeisenförmige barocke Anlage, spätromanische und gotische 
Räume, ehem. Burgkapelle), zugehörig die Wohnhäusern Graf-Konrad-Straße 5 mit Ringmauerturm, 
Graf-Konrad-Straße 6, Kirchgasse 36, Schlosspark 

Weiterhin gibt es Einzeldenkmale, die dem landesrechtlichen Denkmalschutz unterliegen und die 
ebenfalls im Verzeichnis der Kulturdenkmäler der Generaldirektion Kulturelles Erbe ï Rheinland-Pfalz 
aufgeführt sind. Die bedeutendsten Gebäude sind die evangelische Pfarrkirche, das Burgmannen-
haus und das Vasallenhaus, welches sich auch in der Denkmalzone des Schlosses befindet.  

Ev. Pfarrkirche 

dreischiffige Hallenkirche, beg. 1516 

Gemündener Tor 3b 

angeblich ehem. Burgmannenhaus; Fachwerk 
auf massivem Sockel, 1607, 1741 erweitert 

Kirchgasse 36 

Sog. Vasallenhaus, Teil der Gesamtanlage 
Schloss Westerburg; Dreiflügelanlage, Basalt, 
tlw. Fachwerk 
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Bei den übrigen Gebäuden handelt es sich um:  

Kirchgasse 5 

Fachwerkhaus, tlw. massiv 

Kirchgasse 25 

Fachwerkhaus, tlw. massiv, verputzt, 
Mansarddach, um 1800 

Kirchgasse 27/29 

Doppelwohnhaus, tlw. Zierfachwerk, Mitte oder 
2. Hälfte 18. Jh. 

Schaumgasse 

Spritzenhaus, eingeschossiger Walmdachbau, 
angeblich 1820 

Schaumgasse 2 

Fachwerkhaus, tlw. verkleidet 

Wilhelmstraße 28 

ehem. Landratsvilla, um 1900/05 

Die unter Denkmalschutz stehende ehemalige Landratsvilla (Wilhelmstraße 28) wird derzeit zu einem 
Hotel umgebaut. 

Die ehemalige jüdische Synagoge steht nicht unter Denkmalschutz. 

Neben dem Schloss ist in dem Verzeichnis der Kulturdenkmäler für den Oberstadtbereich eine weite-
re Dankmalzone ĂOrtskern, Kirchgasse, Langgasse, Schaumgasse, Wilhelmstraßeñ erwähnt, deren 
endgültige Ausweisung laut Auskunft durch die Untere Denkmalschutzbehörde (Kreisverwaltung Wes-
terwaldkreis) vom 09. Juni 2009 nicht weiter verfolgt wird.  

TTEEIILL  BB  VVOORRBBEERREEIITTEENNDDEE  UUNNTTEERRSSUUCCHHUUNNGGEENN  ((VVUU))  

11  SSYYSSTTEEMMAATTIIKK  //  DDUURRCCHHFFÜÜHHRRUUNNGG  DDEERR  VVUU  

Die Erfassung der Sachdaten erfolgte mit Hilfe von Ortsbegehungen und durch Auswertungen von 
gemeindespezifischen Daten der Stadt Westerburg und des Statistischen Landesamtes Rheinland-
Pfalz. Zur Dokumentation von gebäudebezogenen Kriterien (Nutzung, Sanierungsbedarf) wurde ein 
standardisierter Erhebungsbogen verwendet und eine umfangreiche Fotodokumentation erstellt. Die 
Beurteilung des Gebäudezustands beschränkte sich dabei auf das Äußere des Gebäudes. Neben den 
gebäudebezogenen Bestandsaufnahmen zu den Themenbereichen āGebäudenutzungenô und āBau-
substanzô wurden auch flächenhafte Bestandsaufnahmen zu den Themenbereichen āVerkehr und 
Grünô sowie āhistorisches Erbeô durchgeführt und in entsprechenden Plänen dokumentiert. 

Neben dieser Erhebung wurden mittels eines Fragebogens die Einwohner, Arbeitnehmer und Gewer-
betreibenden des Gebietes nach ihrer Einschätzung der Probleme und Potenziale der āOberstadtô 
befragt. Der Fragebogen wurde zunächst im Rahmen der Einwohnerversammlung am 07. September 
2009 vorgestellt und erläutert. Anschließend wurden die Fragebögen im Gebiet ausgeteilt und die 
Bewohner und Eigentümer schriftlich gebeten, den versandten Fragebogen auszufüllen und bei der 
Stadtverwaltung wieder abzugeben.  
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22  EERRGGEEBBNNIISSSSEE  DDEERR  BBEESSTTAANNDDSSAAUUFFNNAAHHMMEE  UUNNDD  BBEESSTTAANNDDSSAANNAALLYYSSEE  

Die Schwerpunkte der Untersuchungen lagen auf den Aspekten Bevölkerungsstruktur, Haushalts- und 
Nutzungsstruktur, Bausubstanz, Verkehr, Grün- und Freiflächen. Aus den Ergebnissen lassen sich die 
Handlungsfelder für die zukünftige Sanierung ableiten. 

2.1 BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR 

Im Untersuchungsgebiet āOberstadtô leben 453 Einwohner
2
 was rund 8,1 % der Gesamtbevölkerung 

Westerburgs entspricht. Die Entwicklung der letzten 10 Jahre lässt insgesamt einen leichten Bevölke-
rungsrückgang erkennen, in der Altersstruktur der Bevölkerung erfolgen ebenfalls nur leichte Ver-
schiebungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tabelle 1 und Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der Altersstruktur bis 2008, Quelle: Statistisches Lande-
samt Rheinland-Pfalz 

Bei einem Vergleich der Altersstruktur der Stadt Westerburg mit der des Untersuchungsgebiets lassen 
sich keine signifikanten Unterschiede feststellen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
und abhängig von den prognostizierten Wanderungsbilanzen wird für die VG Westerburg jedoch zu-

künftig ein Bevölkerungsrückgang von 6,3% prognostiziert.
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 3 und Tabelle 4: Vergleich der Altersstruktur zwischen der Gesamtstadt Westerburg und dem Stadtteil Oberstadt, 
Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung, Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, eigene Berech-
nungen 

                                                

2
 Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg 

3
 Statistisches Landesamt Rheinland Pfalz: Zweite regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 2008/2009 
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Der deutschlandweiten Entwicklung folgend werden auch in der Stadt Westerburg in den nächsten 
Jahren die Veränderungen im Altersaufbau an Deutlichkeit zunehmen und sich nach 2020 noch weiter 
verschärfen. Vor für die Altersgruppe unter 20 Jahre wird mit 23,5 % ein starker Rückgang prognosti-
ziert, bei gleichzeitigem Ansteigen der Zahlen der über 65-Jährigen (+2,3 % Wachstum). Die alters-
strukturellen Verschiebungen werden sich nicht nur auf die Infrastruktur auswirken, sondern sich auch 
in einem Wandel der Lebens- und Umweltbedürfnisse der Bevölkerung zeigen. Die allgemeine demo-
graphische Entwicklung wird auch im Rahmen der Sanierung der āOberstadtó zu ber¿cksichtigen sein. 
Durch die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm āHistorische Stadtô wird die Mºglichkeit erºffnet, 
die mit dem Strukturwandel verbundenen städtebaulichen Probleme der Oberstadt zu lösen und ge-
zielt Impulse für neue Entwicklungen zu setzen. 

22..22  HHAAUUSSHHAALLTTSS--  UUNNDD  NNUUTTZZUUNNGGSSSSTTRRUUKKTTUURR  

Im Rahmen der Ortsbegehungen wurden die Funktionen der Hauptgebäude unter den Kategorien 
'Wohnen', 'Gewerbe' und 'Mischnutzung' (Gewerbe und Wohnnutzung im selben Gebäude) sowie 
āLeerstandô aufgenommen. Garagen, Scheunen und Schuppen wurden als Nebengebäude erfasst 
und im Bestandsaufnahmeplan als solche dargestellt. In den unten dargestellten Berechnungen zur 
Nutzungsverteilung im Untersuchungsgebiet wurden sie jedoch nicht berücksichtigt. 

Eine Auswertung der gebäudebezogenen Einwohnerdaten für die Oberstadt ermöglicht folgende 
Schlussfolgerungen: 

In dem Untersuchungsgebiet dienen 127 von 156 Hauptgebäuden (81,4%) ausschließlich Wohnzwe-
cken. Dabei werden 84% der Gebäude vom Eigentümer selbst bewohnt, 16% sind Mietshäuser. Des 
Weiteren werden im Untersuchungsgebiet 6,4% der Gebäude gemischt genutzt, d.h. sie werden zum 
Teil bewohnt und zum Teil anderweitig genutzt. Nur ein untergeordneter Anteil (2,6%) der Gebäude 
dient ausschließlich anderen Zwecken, wie z.B. der Dienstleistung, Gastronomie oder öffentlichen 
Zwecken. Ein relativ hoher Anteil der Hauptgebäude (9,6%) im Untersuchungsgebiet steht leer, was 
zunächst auf die sinkende Attraktivität des Gebietes hinweist und damit einen wichtigen Indikator für 
die vorhandenen städtebaulichen Missstände darstellt. 

Von 137 Gebäuden, die eine Wohnnutzung aufweisen, werden 25,5% nur von einer Person bewohnt. 
Von den Bewohnern dieser Einpersonenhaushalte sind dabei über 50% über 65 Jahre alt. 27% aller 
Wohngebäude werden von Familien bewohnt. Die restlichen Wohngebäude sind hauptsächlich durch 
2 Personenhaushalte belegt. Eine räumliche Konzentration von bestimmten Haushaltsgrößen und 
Alter der Bewohner ist im Untersuchungsgebiet nicht festzustellen.  

Die āOberstadtô Westerburgs ¿bernimmt als zentrale Funktion die des Wohnens. Über 80% der 
Hauptgebäude im Gebiet werden ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt. 5% der Gebäude werden 
gemischt genutzt und lediglich 2% dienen ausschließlich gewerblichen Zwecken. Auffallend ist die 
hohe Anzahl der Gebäudeleerstände, die ein deutliches Zeichen für eine sinkende Attraktivität des 
Stadtteils sein könnte.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5:Nutzungsart der Gebäude, Quelle: ISU-Erhebungen 2009, eigene Berechnung 

6,4% 

81,4% 

9,6% 2,6% 
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In der Oberstadt ist im Bereich der Kirchgasse ein Einzelhändler zu finden, hierbei handelt es sich 
eine Bäckerei / Konditorei / Cafe. Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Untersuchungsgebietes zur 
Neustraße, die eine Haupteinkaufsstraße Westerburgs darstellt, sowie zum Lidl Markt an der Jahn-
straße und auch infolge der gestiegenen Mobilität, Pkw-Besatz und des geänderten Einkaufsverhal-
tens der Bevölkerung ist von einem weiteren Ausbau von Versorgungseinrichtungen mit Gütern des 
täglichen Bedarfs im Untersuchungsgebiet momentan nicht auszugehen. 

Ein Plan mit der Darstellung der Gebäudenutzung im Untersuchungsgebiet - mit Angabe der konkre-
ten Nutzung für die gewerblich genutzten Gebäude - ist dem Bericht im Anhang beigefügt. Des Weite-
ren sind auch die Versorgungseinrichtungen in den an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Tei-
len der Stadt dargestellt. 

22..33  BBAAUUSSUUBBSSTTAANNZZ  

Bei der Aufnahme der städtebaulichen Strukturdaten im Untersuchungsgebiet wurde als Schlüsselkri-
terium der bauliche Sanierungsbedarf der Gebäude erfasst. Zur Anwendung kam eine vierstufige Ska-
la von ākein baulicher Sanierungsbedarfô bis āhoher baulicher Sanierungsbedarfô. Entsprechend kann 
umgekehrt der bauliche Zustand mit āsehr guter Zustandô bis āsehr schlechter baulicher Zustandô an-
genommen werden. Bei dieser Bewertung war ausschließlich der bautechnische Zustand im engeren 
Sinne relevant, die Gestaltqualität blieb zunächst außer Acht. So gingen unsachgemäße Renovierun-
gen, z.B. unter Verwendung ortsbildstörender Materialien, nicht negativ in die Bewertung des bauli-
chen Zustandes ein. Jedoch wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme auch die Gebäude erhoben, 
die einen erheblichen Störungsgrad aufgrund äußerer Gestaltungsmängel ï unabhängig vom bauli-
chen Zustand - aufwiesen. 

Ein Plan mit der Darstellung der Bewertung des baulichen Sanierungsbedarfs der einzelnen Gebäude 
im Untersuchungsgebiet ist dem Bericht im Anhang beigefügt. Des Weiteren sind auch die Gebäude 
dargestellt, die einen erheblichen Störungsgrad aufgrund äußerer Gestaltungsmängel aufweisen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 6: Baulicher Sanierungsbedarf im Untersuchungsgebiet, Quelle: ISU-Erhebungen 2009, eigene Berechnung 

Der vordergründig hohe Anteil an Gebäuden, die mit keinem oder geringen baulichen Sanierungsbe-
darf bewertet wurden, darf nicht darüber hinweg täuschen, dass immerhin 49,1% der Gebäude deutli-
che Mängel und damit einen Sanierungsbedarf in der Bandbreite von āmittelô bis āhochô aufweisen. 
Hinzu kommt, dass rund 12% der Gebäude im Untersuchungsgebiet einen erheblichen Störungsgrad 
aufgrund äußerer Gestaltungsmängel aufweisen (siehe Bestandsaufnahmeplan āBausubstanzô). Von 
der historischen Bebauung sind kaum Gebäude ohne Eingriffe an Kubatur oder Fassade erhalten 
geblieben.  

Vor dem Hintergrund der Aufnahme der Oberstadt in das Programm āHistorische Stadtbereicheó ist 
eine Sanierung der historisch bedeutsamen Bebauung wie z.B. des Schlosses (Nord-, West-, Südfas-
sade) oder des Burgmannenhauses besonders wünschenswert. 
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22..44  VVEERRKKEEHHRR  

Das Untersuchungsgebiet teilt sich aufgrund seiner historischen Entwicklung und seiner Topographie 
in drei Bereiche auf, deren unterschiedliche Charakteristik sich auch im Straßennetz widerspiegelt: 

Á einen mittelalterlich geprägten Teil im Bereich des Schlosses auf dem Schlossberg mit einem ver-
winkelten und zum Teil sehr engen Straßengrundriss (Kirchgasse, Schaumgasse, Kleine Kirchgas-
se, Graf-Konrad-Straße und Mittelpforte), 

Á einem Anfang des 19. Jahrhunderts entstandenen Teil, der von zwei parallel geradlinig verlaufen-
den Verkehrsachsen dominiert (Langgasse und Wilhelmstraße) wird, und sich von der Unterstadt 
bis auf den Schlossberg erstreckt sowie 

Á Teile der ehemaligen āVorstadtô im Bereich der Adolfstraße, die am Fuß des Schlossbergs liegen. 

Die in diesen Teilbereichen vorhandenen Straßengrundrisse - charakterisiert durch den Straßenver-
lauf, den Straßenquerschnitt sowie die topographische Lage - verursachen in der Oberstadt einige 
enorme ï und zum Teil sehr unterschiedliche ï Verkehrsprobleme. 

BBeerreeiicchh  KKiirrcchhggaassssee,,  SScchhaauummggaassssee,,  KKlleeiinnee  KKiirrcchhggaassssee,,  GGrraaff--KKoonnrraadd--SSttrraaßßee  uunndd  MMiitttteellppffoorrttee    

Insgesamt ist dieser Bereich aufgrund des in Teilen sehr engen Straßenquerschnitts von nur 4,40 m 
und verschiedener Engstellen für den Verkehr unübersichtlich. Während die Kirchgasse und die kleine 
Kirchgasse zum großen Teil relativ eben verlaufen, zeichnet sich die Mittelpforte in ihrem gesamten 
Straßenverlauf durch eine extreme Topographie aus. Teile der Anwohner und Besucher müssen auf-
grund der schlechten privaten Parkplatzsituation bedingt durch die in Teilen extreme Topographie auf 
den privaten Grundstücken im öffentlichen Raum parken, was infolge des engen Straßenquerschnitts 
zu zusätzlichen Störungen im Verkehrsablauf führt. Ein Fahren mit hohen Geschwindigkeiten ist je-
doch aufgrund der genannten Restriktionen nicht möglich. 

In diesem Teilbereich des Untersuchungsgebietes sind straßenbegleitende Bürgersteige teilweise gar 
nicht bzw. nur in Ansätzen vorhanden oder sehr schmal ausgebildet. In dem westlich der Wilhelm-
straße gelegenen Teil der Schaumgasse und der kleinen Kirchgasse ist aufgrund des engen Straßen-
querschnitts keine Ausbildung von separaten Fußwegen möglich, aber aufgrund der geringen Fre-
quentierung dieser Straßen auch nicht erforderlich. Jedoch ist in der stärker frequentierten Kirchgasse 
bzw. Mittelpforte eine Verkehrsgefährdung von Fußgängern nicht auszuschließen, da hier Bürgerstei-
ge in Teilen gänzlich fehlen, wechselseitig angeordnet oder nur als Tritte ausgebildet sind. Problem-
verstärkend wirken die auf den Bürgersteigen parkenden Pkw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16 und Abbildung 17: Fußwege und Parkraumsituation am östlichen und westlichen Ende der Kirchgasse 
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Abbildung 18 und Abbildung 19:  Straßenzustand und fehlende Fußwege im südwestlichen Teilabschnitt der Schaumgasse 
und oberen Abschnitt der Mittelpforte 

BBeerreeiicchh  GGeemmüünnddeenneerr  TToorr,,  LLaannggggaassssee,,  WWiillhheellmmssttrraaßßee,,  uunndd  FFoorrssttwweegg    

Die Straße Gemündener Tor stellt die östliche Einfahrt zum Untersuchungsraum dar. Wegen ihres 
Verlaufs und ihres Anstiegs im Bereich der Gebietseinfahrt ist eine Querung der Straße für Fußgänger 
schwierig. Angesichts des sich hier befindlichen Fußweges (Schlosshecke) in Richtung Adolfstraße 
bzw. Unterstadt, des auf der anderen Straßenseite befindlichen Burgmannenhauses und des geplan-
ten Parkplatzes ist eine stärkere Berücksichtigung des Ansprüche der Fußgänger ein wichtiger Bau-
stein der künftigen Sanierung.  

Die Langgasse wird von vielen verschiedenen Straßenverkehrsteilnehmern beansprucht, die unter-
schiedliche Anforderungen an die Funktion der Straße stellen. Durch die gerade Straßenführung im 
oberen Abschnitt der Langgasse und den überbreiten Straßenquerschnitt (bis 11,0 m), wird der Ver-
kehr erst weit innerhalb des Gebietes durch den dann leicht abknickenden Straßenverlauf und die an 
die Straße heranrückende Bebauung, spätestens jedoch durch die Einmündung in den unteren - als 
Landesstraße klassifizierten ï Abschnitt abgebremst. Seitdem das vorspringende Gebäude Langgas-
se Nr. 11 abgerissen wurde, ist eine weitere Zunahme der gefahrenen Geschwindigkeiten festzustel-
len.  

Trotz ihrer Sperrung für LKW über 3,5 Tonnen wird die Langgasse (und vorher auch das Gemündener 
Tor) von LKWs als Abkürzung zwischen Nord- und Oststadt genutzt. Darüber hinaus wird sie durch 
Busverkehr in Anspruch genommen, der das Gebiet nur passiert und es nicht an den ÖPNV anbindet. 
Hinzu kommen gebietsfremde Pkw, die die Langgasse ebenfalls als Abkürzung zwischen der Nord-
stadt und der Oststadt nutzen, was nach der Erfahrung der Ortsansässigen u.a. auf die Lage der Dis-
counter āLidlô und Aldiô in einem der jeweiligen Stadtteile zur¿ckzuf¿hren ist. Insgesamt bringt der 
Durchgangsverkehr nicht nur eine starke Belastung durch Verkehrslärm, Abgase und Staub mit sich, 
sondern birgt zudem infolge der gefahrenen Geschwindigkeiten auch ein hohes Sicherheitsrisiko. Un-
ter Berücksichtigung der Tatsache, dass entlang der Langgasse ausschließlich gewohnt wird und ge-
bietsfremde Verkehrsströme durch verkehrslenkende Maßnahmen zu vermeiden wären, besteht hier 
ein enormes Konfliktpotenzial.  

Aus stadtgestalterischer Sicht wirkt zudem das Verhältnis des überbreiten Straßenraums zur ver-
gleichsweise niedrigen Randbebauung unharmonisch, so dass auch aus gestalterischer Sicht ein 
Umbau und eine Begrünung der Langgasse wünschenswert sind. 

Die Parkplatzsituation in der Langgasse kann man hingegen als entspannt ansehen, da hier die meis-
ten Anwohner einen eigenen Pkw- Abstellplatz auf den privaten Grundstücken nachweisen können. 
Im Vergleich zum restlichen Untersuchungsgebiet sind die Fußgängerwege in der Langgasse zweisei-
tig ausgebaut und haben durchgehend die geforderte Mindestbreite. Der bauliche Zustand der Fuß-
gängerwege ist hingegen abschnittsweise als sehr kritisch einzustufen. 
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Abbildung 20 und Abbildung 21: Breiter Straßenquerschnitt und schlechter Zustand des Bürgersteigs im oberen Abschnitt 
der Langgasse 

Die zur Langgasse parallel verlaufende Wilhelmstraße übernimmt eine reine gebietserschließende 
Funktion. Hier sind die Verkehrsprobleme eher in der - im oberen Abschnitt stark ansteigenden - To-
pographie und einer abschnittsweise eingeschränkten Bürgersteignutzung durch Treppenaufgänge im 
Straßenraum zu sehen. Hinzu kommen, dass vor allem im unteren Abschnitt im öffentlichen Raum 
geparkt wird. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 22 und Abbildung 23:  Starke Topographie und abschnittweise fehlender Bürgersteig in de Wilhelmstraße 

Der in Richtung Stadtausgang / Winnen verlaufende Forstweg übernimmt zusammen mit dem unteren 
Abschnitt der Langgasse die Funktion einer Landesstraße (L 300). Die Belastung im Forstweg ist 
hauptsächlich auf das Fahren mit überhöhten Geschwindigkeiten zurückzuführen. Dies wird durch die 
topographischen Gegebenheiten verstärkt, da der Forstweg stadteinwärts fällt. Durch die gerade 
Straßenführung im Bereich des Stadteingangs, wird der Verkehr erst durch den dann geschwungenen 
Straßenverlauf im Bereich āEinmündung Langgasseó gezwungen, die Geschwindigkeit zu drosseln. 
Beim stadtauswärts strömenden Verkehr ist zu beobachten, dass dieser bergauf stark beschleunigt. 
Dies bringt neben einer erhöhten Geschwindigkeit auch eine höhere Lärmbelastung mit sich.  

Der Fußweg verläuft im oberen Abschnitt der dortigen Bebauung entsprechend nur noch einseitig, ist 
jedoch mit einer Breite von rund einem Meter sehr schmal. Die Parkplatzsituation im Bereich des 
Forstweges ist kritisch, was vor allem darauf zurück zu führen ist, dass das Ausparken aus den Gara-
gen / Einfahrten über den schmalen Fußweg auf die z.T. mit überhöhten Geschwindigkeiten befahre-
ne Straße zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer führen kann.  

 
















































